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Lüftung gewährleistende Luftbewegung in diesen kleinen Räumen

Viel leichter und sicherer zu erreichen ist als in einer weitverzweig-

ten Fluranlage, selbst wenn sie, wie dies aus Gründen des Betriebs

sehr wünschenswert ist, an den Grenzen der Abteilungen mit

Flurtüren abgeschlossen wird.

17, Eingangsschleusen (Ärzteschlensen).

Zweck und Bedarf. Beim Betreten und Verlassen einer Abtei-

lung mit ansteckenden Kranken muß Arzt und Schwester die

Möglichkeit haben, Oberkleider

zu wechseln, sowie Hände und

Gesicht zu reinigen und keimfrei

' zu machen.

Anordnung. Der Eingang muß

deshalb so ausgestaltet werden.

daß in dem Wege zwischen äußerem

Eingangsflur undeigentlichem Flur

ein Waschraum eingeschaltet wird,

Abb. 4:3. Frankfurt a. M. Krankenhaus der unter allen Umständen durch_

der israel, Gemeinde. Arztschleuse,
_

schritten werden muß (Abb. 40).

Dieser enth alt weiter nichts als ein, besser 2 Waschbecken während

vor und hinter diesem Waschraum, also im Vorflur und Hauptflur

Kleiderhaken das Anhängen der zu wechselnden Kleidungsstücke

ermöglichen. Die Abmessungen von Vorflur und Waschraum kön-

nen auf das denkbar kleinste Maß eingeschränkt werden. Eine

Breite von 1,3—1,ö m genügt bereits für jeden der beiden Räume.

Schaltet man auch einen kleinen Baderaum ein, ebenfalls 1,5 m

breit, so kann die Schleuse auch für Entlassungen verwendet

werden. Dient sie nur dem Arzt, so ist es zweckmäßig, sie in das

etwaige Arztzimmer münden zu lassen, das also dann der Arzt

vom Freien aus nur durch die Schleuse betritt.

 

 

18. Treppen.

Bedarf. Die besonderen behördlichen Bestimmungen für

Krankenhäuser haben ja nur den Zweck, die baupolizeilichen

Bestimmungen da zu verschärferi‚ WO grade die Belange des

Krankenhausbetriebs eine solche Verschärfung nötig machen.

Eine solche Notwendigkeit liegt bei den Treppen für die Kranken-

abteilungen vor. Während die Baupolizei bei größeren Gebäuden

nur so viel Treppen verlangt. daß von jedem Aufenthaltsraum aus

eine Treppe auf höchstens 25—30m Entfernung erreichbar ist, for—

dern die preußischen Krankenhausbestimmungen für Stockwerke  
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mit mehr als 40 Betten mindestens zwei Treppen, und zwar, um bei

Feuerausbruch die Kranken um so sicherer retten zu können. Sie

verbieten weiterhin auch Wendelstufen, um den Kranken die Be—

nutzung der Treppen zu erleichtern.

Abmessungen. Die Forderung, daß die Treppenlaufbreite

mindestens 1,30 m betragen muß, dürfte ihren Grund darin haben,

daß bei Beförderung von Kranken in ihren Betten der sonstige

Betrieb auf der Treppe nicht ganz unterbunden sein darf. Auch um

die Betten an den Wendungen leicht schwenken zu können, ist ein

geringeres Maß kaum möglich. Ebenso Wichtig dafür ist allerdings

eine genügende Abmessung der Treppenabsätze. Hier setzen die

Bestimmungen kein Maß fest, verlangen vielmehr nur gerade

Treppenabsätze. Der Verbot von Abrundungen ist hier nicht recht

verständlich, auch runde Absätze lassen ein Schwenken leicht

zu, wenn sie nur an sich groß genug sind. Macht man auf dem

Papier den Versuch, so kann man sehr leicht feststellen, daß bei

1,3 m Treppenbreite für das Schwenken eines Bettes von

205 X 95 cm in der Mitte des Absatzes unbedingt eine lichte

Weite von 1,50 im vorhanden sein muß, daß aber ein Halbkreis,

mit diesem Halbmesser geschlagen, dem Schwenken durchaus

nicht hinderlich ist. Das lichte Maß des Treppenabsatzes muß also

in der Mitte gegenüber dem Treppenlaufmaß um 20 cm vergrößert

werden. Das Will ganz besonders beachtet werden, da das bei

anderen Treppen nicht üblich und auch nicht nötig ist.

Auffallend ist, daß das Steigungsverhältnis der Krankenhaus-

treppen fast genau so steil sein darf wie das größerer Wohnhäuser

(18 zu 28 ein statt 18 zu 26 cm), während es für Kirchen und

Schulen mit 17 cm, für Theater und Versammlungsräume mit

16 zu 30 viel flacher verlangt wird. Das ist wohl so zu erklären,

daß bei Gedränge ein steileres Verhältnis besonders gefährlich

werden kann, daß aber größeres Gedränge bei Krankenhäusern

nicht befürchtet wird. Man sollte jedoch trotzdem, wenn irgend

möglich, zum Besseren derjenigen Kranken, denen das Treppen-

steigen beschwerlich wird, auf ein Steigungsverhältnis 16 zu 30

herabgehen. Bei Anlage der Treppen vn'll stets beachtet sein, daß

selbst bei Vorhandensein von Aufzügen die Benutzung der Trep-

pen‘dur0h Kranke in Notfällen nicht ausgeschlossen ist.

Von der Möglichkeit, statt der Treppen Rampen anzuordnen,

wird selten, wohl nur in Heilanstalten für unbeholfene und hin-

fällige Kranke Gebrauch gemacht. (Vgl. Biesalski-Eckhardt‚

Bd. II der Handbücherei, S. HO.)


